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                   3.2.2023 
 

Information zur Eintragung von Vollmachten durch den LKVBW 
 
 
Im Zuge der Umstellung auf den elektronischen Tierhalterantrag steht die Adressdatenstelle in Kornwest-
heim für die Eingabe der Hoftierarzt-Vollmachten sowie weiterer Vollmachten-Typen in Papierform nicht 
mehr zur Verfügung.  
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat ab 
sofort an den Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht 
e.V. als beauftragte Stelle die Verwaltung, einschließlich Neuanlage der nachfolgend aufgeführten 
Vollmachten in die HIT-Datenbank übertragen. 
 
Folgende Vollmachten stehen für die Eingabe durch LKV BW zur Verfügung: 
 

- Vollmacht für Hoftierarzt im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung 
- HIT-Melde-Bevollmächtigter (der Bevollmächtigte kann nur melden, aber keine Informationen zum 

Bestand des Vollmachtgebers abfragen 
- Lesevollmacht (der Bevollmächtigte kann alle im Kompetenzbereich des Vollmachtgebers liegende 

Daten abfragen) 
- Melde- und Abfragevollmacht (HI-Tier-Gesamtvollmacht) 

 
Es sind die nachfolgend genannten Formulare zu verwenden: 
 

- Hoftierarzt-Vollmacht im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (C_V_092) 
- Vollmacht im Rahmen der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie der 

Meldebestimmungen bei Schweinen, Schafen und Ziegen nach den Bestimmungen des EU-Rechts 
und der Viehverkehrsverordnung (C_V_091) 

 
Die Aufgaben im Bereich der Verwaltung von Vollmachten erstreckt sich über folgende Tätigkeiten: 
 

- Erfassung von Vollmachten 
- Änderungen an Vollmachten 
- Beendigung von Vollmachten 

 
Kosten: 
Die Dienstleistung durch den LKV Baden-Württemberg ist kostenpflichtig und wird wie folgt berechnet:  
für die Erfassung, die Änderung oder die Beendigung einer Vollmacht werden 8,60 Euro netto je Vorgang in 
Rechnung gestellt. Sofern ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, entstehen keine weiteren Kosten. Bei 
Rechnungsstellung werden zusätzlich 5,78 Euro* berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. 7% MwSt. 
 
Mit dem Eingang ausgefüllter Formulare zu Vollmachten beim LKVBW werden die genannten Bedingungen 
und Preise akzeptiert. 
 
Ihr LKV Baden-Württemberg 
Tierkennzeichnung/ HIT-Regionalstelle 
 
 
* Preisanpassung ab 1.7.2023 
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